
~ Bundesnetzagentur 
~ 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-16/8203-RK12-16 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober­

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

den Beisitzer Stefan Tappe 

und die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

gegenüber der SWKiel Netz GmbH, Uhlenkrog 32, 24113 Kiel , vertreten durch die 

Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

am 09.08.2021 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 wird abweichend vom Antrag 

mit dem Wert-€ festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjähr­

liche Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode um den i.n Anlage 

R1_Gesamt dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr der Regulierungsperio­

de ermittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin . hat mit Schreiben vom 21 .06.2017. , eingegangen bei der Be­

schlusskammer am 27.06.2017, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re­

gulierungskontosaldos zum 31.12.2016 und Anpassung der mit Beschluss BK9­

16/8203 vom 04.07.2019 festgelegten kalenderjährlichen Erfösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 

i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetz­

agentur übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierurigskonto 

sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 Anreizregulierungsverordnung) 

liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 05.07.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 20.07.2021 Stellung genommen und mitgeteilt, dass keine Einwände 

bestehen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

II. 


Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3, 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem ,,Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesre­

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 07./11 .08.2015 (Be

kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver­

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 vom 29.10.2015, S. 342 f.; in Kraft 

seit dem 30.10.2015). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie­

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrerize ist § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV. Während in§ 29 Abs. 1 EnWG u.a. ge

regelt ist, dass die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21a Abs. 6 

EnWG genannten Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsver

ordnung gehört, durch Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert § 32 

Abs. 1 ARegV diese Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde 

Festlegungen oder Genehmigungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset

zes zur Anpassung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. 

zur Ausgestaltung und zum Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

(Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Formulierung „nach Maßgabe des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas­

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver­

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab­

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbe~reibers werden demnach anhand des ermittel~en Regulierungskontosaldo~ 

bestimmt. Der Antrag ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. 

zu stellen; die Anpassung erfolgt nach§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01. des fol­

genden Jahres. 

§ 34 Abs. 4 ARegV enthält eine Übergangsregelung für die erstmalige Beantragung 

des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der Er­

lösobergrenze. Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 ARegV kann der Netzbetreiber einen. Antrag 

nach§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV erstmals zum 30.06.2017 stellen. Bei 

der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst die Auflösung gemäß § 34 

Abs. 4 Satz 2 ARegV alle noch offenen Kalenderjahre. Dies betrifft die Kalenderjahre 

2012 bis 2016. § 34 Abs. 4 Satz 3 ARegV regelt, dass der ermittelte Saldo abwei­

chend von der Regelung in § 5 Abs. 3 ARegV (Auflösung über drei Jahre) annuitä­

tisch bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode (Auflösung über fünf Jahre) 

durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt wird. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 

bis 31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß§ 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober„ 

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

Zur Bestimmüng der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Etlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird im Rahmen der erstmaligen Beantragung der Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31.12.2016 vom Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus 

den jährlich vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen 

der noch offenen Kalenderjahre 2012 bis 2016, die mit diesem Beschluss entweder 

genehmigt oder abweichend festgelegt werden. 

Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 und 1 a ARegV die Differenzen 

zwischen 
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- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In­

vestitionsmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ans~tzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Diffe­

renz durch Än~erungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Mess­

stellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird und 

soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel­

lenbetriebsgesetz handelt 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto­

saldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 und die sich daraus ergebenden Anpas­

sungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 
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3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Re­

gulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig ·be­

rechnet hat. Anderenfalls legt die R~gulierungsb~hörde diese Größen mit diesem 

Beschluss abwei.chend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender7 

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1 . Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 

Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 3Q.Juni. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

Gemäß der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 ARegV kann der Antrag erstmals zum 

30.Juni 2017 gestellt werden. Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskam­

mer am 27.06.2017 und damit fristgerecht zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 

1 ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten, 

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge­

laufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der An­

trag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und der 

dem Kapitalkostenaufschlag na~h § 1O.a zugrunde gelegten betriebsnotwendigen 

Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs­

und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnli­

che Nutzungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zw~ck 

der Regelung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmi­

gende Regulierungsbehörde transparent darzustellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 

ist der Kapitalkostenaufschlag nicht relevant. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw: elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge­
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rE~icht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der ak­

tuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforder­

lichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

In § 34 Abs. 4 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch eine Übergangsregelung 

getroffen, die für den Erstantrag zum 30.06.2017 eine abweichende Vorgehensweise 

vorschreibt. Danach wird der nach § 5 ARegY ermittelte Saldo, in den alle noch offe­

nen Kalenderjahre (2012 bis 2016) einzubeziehen sind, annuitätisch bis zum Ende 

der dritten Regulierungsperiode durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 

verteilt. Der Netzbetreiber beantragt de_mnach zum 30.06.2017 die Genehmigung 

des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016; der auf Grundlage der Differenzen 

der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt wird, und die entsprechende Anpassung der Erlös­

obergrenzen der Jahre 2018 bis 2022. 

4.4. Antragsgeg~nstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antrag~tellerin für die dritte Regulie­

rungsperiode. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Re­

gulierungsperiode (Kalenderjahre 2018 bis 2022) basieren auf dem abweichend fest­

gelegten Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016. 
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Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 in Höhe von 

- €beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 war abwei­

chend vom Antrag mit dem Wert 

festzulegen. 

- € 
Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31 .12.2016 resultiert aus den 

jährlich, jeweils am Ende der Kalenderjahre 2012 bis 2016 vom Netzbetreiber auf 

dem Regulierungskonto verbuchten Differenzen gemäß§ 5 Abs.1 und 1a ARegV. 

Aufgrund der Übergangsregelung in § 34 Abs. 4 Satz 2, nach der die erste Auflösung 

des Regulierungskontos alle noch offenen Jahre umfasst, waren die Differenzen der 

Kalenderjahre 2012 bis 2015 zusätzlich zu den Differenzen des Kalenderjahres 2016 

in die Berechnung des Saldos zum 31.12.2016 einzubeziehen. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie­

rungskonto verbuchten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 und den sich daraus 

zum 31.12.2016 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Diffe­

renzen der einzelnen Kalenderjahre ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfer­

gebnissen gekommen: 

5.1 . 	 Jährliche Differenzen 

Für die Berechnung der jährlichen Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 wird auf die 

Anlage R1_Gesamt und auf die schriftlichen Erläuterungen ir:i der Anlage R verwie­

sen. 

5.2. 	 Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskonto­

saldos 2016 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 

waren gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalender durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Be­

trag aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Ver­

zinsung richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um­

laufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichti­
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gung der Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulie­

rungskontosaldo zum 31 .12.2016. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. Abweichend hiervon ist ge­

mäß der Übergangsregelung nach § 34 Abs. 4 ARegV der Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2016 über die Erlösobergrenzen der gesamten dritten Regulierungsperio­

de zu verteilen, so dass insgesamt fünf Annuitäten zu bilden sind . 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2018 ff. bildet der Barwert zum 

30.06.2017 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1_Gesamt des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen 2018 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

- €anzupassen. 

6. 	 Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskon~osaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto­

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01 .2018 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Übersohneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

den Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die dritte 

Regulierungsperiode begründet. Die Erlösobergrenzen-Verfahren, ins~esondere die 

Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV als Teil des Verfah­

rens, waren im zweiten Halbjahr 2017 vorrangig zu bearbeiten, da die Kostenprüfung 

wiederum vorgreiflich für die Effizienzwertermittlung war. Neben den Erlösobergren­

zen-Verfahren waren aufgrund der Neufassung von § 1 Oa ARegV bis zum Ende des 

Jahres 2017 entsprechende Verfahren zur Genehmigung von Kapitalkostenaufschlä
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gen durchzuführen. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, dass es für die Bestimmung 

des Regulierungskontosaldos erforderlich war, dass vorgreifliche Verfahren nach § 

10 ARegV zu Erweiterungsfaktoranträgen sowie nach § 26 Abs. 2 ARegV zu teilwei­

sen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur 

Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch 

dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung 

des Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be­

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02'.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), Rn. 

38, juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regul ierungserme$sens hat sich die Be­

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 

2022 nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01.01.2018 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2017 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbe­

trag für die Erlösobergrenze 2018 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Fest

legung hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern ledig

lich die dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in 

Form eines vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine 

vorläufige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vor­

läufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher 

den Netzbetreibern lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, wel­

cher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01 .01 .2018 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der 


Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 


Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 


sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal
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tungsverfahren (Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der dritten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV, Erweiterungsfakto­

ren nach § 10 ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 ARegV) zu verwenden. Im 

Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, die Genehmigung des Regulie­

rungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den Verfahrensabschluss von 

Erweiterungsfaktoren und Netzübergängen der Jahre 2012 bis 2016 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung mit 44 Monaten 

nicht gravierend war und dem Netzbetreiber seine individuellen Antragswerte be­

kannt waren. 

Angesichts der sich nicht als gravierend erweisenden Verzögerung und der frühzeiti­

gen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung der Erlösobergrenze 

2018 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die rückwirkende Ge­

nehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpas­

sung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller Aspekte als sinn­

vollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An­

passungsbeträge für die Jahre 2018-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver­

hältnis~äßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entspre­

chend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo aus­

zugleichen und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurück­

zugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rück­

wirkende Festlegung ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2018 bis 20~2 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2012 bis 

2016 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt wer­

den. Daher wird die .Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergren­

zen 2012 bis 2016 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungs„ 

kontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschlie­

ßend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidun­

gen oder eine Anpassungszusage veranlasst sein. 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfe.ld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 

Schleswig) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag · 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unter­

zeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG) 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Bonn, den 09.08.2021 

Vorsitzender 

Dr. Christian Schütte 

Beisitzerin 
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Anlage R 


für Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren 


1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo wurde zum 31.12.2011 berechnet und im Rahmen der 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

berücksichtigt. Hierfür wurden gemäß § 5 Abs. 4 ARegV Zu- bzw. Abschläge auf die 

entsprechenden Erlösobergrenzen gebildet. Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos 

zum 31.12.2016 gemäß§ 34 Abs. 4 ARegV und der entsprechenden Anpassungsbetr~ge sind 

zunächst die einzelnen Jahresdifferenzen 2012 bis 2016 zu bestimmen. Diese ergeben sich 

aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die einzelnen 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 werden in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die 

Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31. 12.2016 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage R1 _Gesamt sind die entsprechenden Jahresdifferenzen der Jahre 2012 bis 

2016, deren Verzinsung, der Saldo zum 31.12.2016 sowie die entsprechenden Annuitäten 

abgebildet. Die zulässigen Erlöse finden Sie in der Anlage R2, die nach dem Jahr und der 

Netznummer benannt ist. Die Anlage R2_2012-1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des 

Netzes 1 des Jahres 2012. In der Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse 

der Jahre 2012 bis 2016 in einer Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 

Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und§ 4 Abs. 2 ARegV festgelegten Erlösobergrenze. 
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Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährtich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinfluss~aren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

- 3 ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die jeweils im 

vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 6 ist bis zum Jahr 2016 auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer 

Mehrerlösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 

der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. Eine Anpassung gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 aufgrund eines genehmigten 

Kapitalkostenaufschlags ist für die Ermittlung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 

noch nicht relevant. Der Kapitalkostenaufschlag wurde erstmals für das Jahr 2017 genehmigt. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war in den Jahren 2012 bis 2016 nicht relevant. 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der 

tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse 

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei 
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wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der Netzbetreiber 

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 2 

Nr. 6 ARegV (nicht beeinflussbare Kostenteile) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist-Kostenabgleich ermittelt die 

Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem Regulierungskonto verzinst und 

verbucht wird. Da es sich um eine Anpassung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

handelt, werden diese Differenzen im Kapitel ;,Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren 

Erlösen" berücksichtigt. 

2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 
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Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelung war 

erstmalig zum 01 .01 .2011 anwendbar. Die diesbezüglich in den Jahren 2012 bis 2016 

enthaltenen Ansätze sind den tatsächlich entstandenen Kosten des jeweiligen Jahres 

gegenüberzustellen. 

Zudem besteht gemäß der Festlegung der Kosten für Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA) (vgl. BK9-14/606) die Möglichkeit, volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berücksichtigen. 

2.5 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach§ 44 

GasNZV verursacht wird. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenzen 

3.1 Jahresdifferenz 2012 

3.1 .1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2012 

3.1.1.1 Zulässige Erlöse 2012 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2012 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2012-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_201 2­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.1 2.2011 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung über 

die Kalenderjahre 2012 bis 2015 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der Verzinsung 
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ergibt sich aus § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich somit die 

kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2012 um € (vgl. R2_2012-1 

Sondersachverhalte; Zeile 80). Hinsichtlich der Bestimmung der Ab-/Zuschläge aufgrund des 

Regulierungskontos ist daher weiterhin - auch bei Vorliegen eines Netzübergangs nach § 26 

ARegV - auf die zulässigen Erlöse der einzelnen Jahre vor Abschluss des öffentlich­

rechtlichen Vertrages abzustellen. 

Zum 01.01.2012 wurde mit Aktenzeichen BK9-11/1066 und BK9-11/8203-NÜ12-1 die 

kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 26 Abs. 2 ARegV abgeändert. In den in Anlage 

R2_2012-1 Spalte 1angegebenen Beträgen ist diese Abänderung berücksichtigt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2012-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2012 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

Personalzusatzkosten 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung Kosten für betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV 

geltend gemacht. Sofern diese Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen in 

der Zeit vor dem 31 . Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, sind diese Kosten gemäß 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Die 

anerkennungsfähigen Kosten sind in Anlage R2_2012-1 Zeile 22 dargestellt. Da die 

Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber zum 31.12.2008 

aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig abgeschlossen war, wurde für die 

erste Regulierungsperiode eine Übergangsregelung akzeptiert. Es war danach zulässig, die 
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Kosten für betrieblich und tarifvertraglich geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen 

von Mitarbeitern als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht 

unmittelbar beim Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den 

jeweiligen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragliches 

Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. Wollte der Netzbetreiber von 

dieser Übergangsregelung Gebrauch machen, so hatte er nachvollziehbar darzulegen und zu 

quantifizieren, welche Mitarbeiter ausschließlich für da~ Netz tätig waren und bis zum 

Abschluss der ersten Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne 

übergeleitet werden sollten. 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV Kosten für 

Jubiläumsgeld in Höhe von €, Kantine in Höhe von - €, 

Stufendifferenzierung in Höhe von € und Kontoführung in Höhe von-€ geltend 

gemacht. · Kosten hierfür wurden in der Überleitungsrechnung zur Bestimmung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode nicht als dauerhaft nicht 

beeinflussbar qualifiziert. 

Somit ist eine Anpassung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV gemäß des Urteils des OLG Düsseldorf 

in Sachen Creos vom 11 .11 .2015 (VI 3 Kart 118/14) nicht zulässig. Zudem ist davon 

auszugehen, dass die Kosten im Ausgangsniveau der ersten Regulierungsperiode gemäß § 6 

Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Anpassung käme 

damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. 

Anpassung aufgrund eines Sondersachverhaltes 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende 

Saldierung 2008) 

Die Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV 

(Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in Anlage R2_2012-1, Zeile 80 dargestellt und 

beträgt-€. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 4 S.1 Nr.1 ARegV 

(Erweiterungsfaktor) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2012-1 Zeile 64 

dargestellt. 

6 



Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.1.2 Erzielbare Erlöse 2012 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2012 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.1.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2012 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R 1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.1.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2012 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_ Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.1.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2012 

Der Netzbefreiber hat für das Kalenderjahr 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R 1 _ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.2 Jahresdifferenz 2013 

3.2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2013 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 2013 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2013 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2013-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2013­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.1 2.2011 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung über 

die Kalenderjahre 2012 bis 2015 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der Verzinsung 

ergibt sich aus § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich somit die 
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kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2013 um - € (vgl. R2_2013-1 

Sondersachverhalte; Zeile 80). 

Zum 01 .01.2013 wurde mit Aktenzeichen BK9-11/8203-8219-NÜ13 und BK9-1 1/8203-8250­

NÜ13 die kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 26 Abs. 2 ARegV abgeändert. In den in 

Anlage R2_2013-1 Spalte 1angegebenen Beträgen ist diese Abänderung berücksichtigt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2013 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Gemäß § 8 ARegV 

ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus dem durch das Statistische 

Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex (VPI). Für die Bestimmung der 

Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem 

Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, verwendet (VPI t) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt 

zum VPI des Basisjahres (VPI 0). 

Basisjahr der Erlösobergrenze 2013 ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß 

Statistischem Bundesamt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00 (aufgrund der aktuellen 

Basisumstellung der Indexwerte durch das Statistische Bundesamt) und für das Jahr 2011 

102, 1 O (abrufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI tl VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV 

aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältn is des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für 

das Jahr 2010 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor 

in Höhe von 1,0210. Da den Netzbetreibern im Herbst 2012 für die Kalkulation der Netzentgelte 

2013 lediglich die Indexreihe auf Basis des Jahres 2005 (d.h. vor der Basisumstellung des 

Statistischen Bundesamtes) zur Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 201 1 von 

einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 108,2 ergibt. 

Dies sind die Indexwerte für 2010 und 201 1 mit dem Basisjahr 2005 (vergleiche hierzu Anlage 

R2_2013-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2013 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 
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Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2013-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.2.1.2 Erzielbare Erlöse 2013 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2013 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2013 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2013 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R 1 _Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.2.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2013 

Der Netzbetreiber für das Kalenderjahr 2013 die Kostenveränderung für die Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.3 Jahresdifferenz 2014 

3.3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2014 

3.3.1.1 Zulässige Erlöse 2014 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2014 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2014-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2014­

1 Zelle 182 dargestellt. 
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Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.12.2011 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung über 

die Kalenderjahre 2012 bis 2015 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der Verzinsung 

ergibt sich aus § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich somit die 

kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2014 um - € (vgl. R2_2014-1 

Sondersachverhalte; Zeile 80). 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2014 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2014-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2014 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2014-1 164 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs: 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.3.1.2 Erzielbare Erlöse 2014 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2014 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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3.3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2014 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2014 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2014 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

3.4 Jahresdifferenz 2015 

3.4.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2015 

3.4.1.1 Zulässige Erlöse 2015 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2015 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2015-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2015­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.12.2011 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung über 

die Kalenderjahre 2012 bis 2015 vereinbart. Die Berechnung der Beträge u.nd der Verzinsung 

ergibt sich aus § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich somit die 

kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2015 um - € (vgl. R2_2015-1 

Sondersachverhalte; Zeile 80). 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2015-1 D12 und Zeile 56). 
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Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2015 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2015-1 1 64 dargestellt. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.4.1 .2 Erzielbare Erlöse 2015 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2015 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Gemäß Schreiben des Netzbetreibers vom 27.05.2021 ist der Sal.do der periodenfremden 

Erlöse und Kosten fälschlicherweise nicht in den Umsatzerlösen aus Netzentgelten 

berücksichtigt worden. Daher wurde der Saldo aus Verbrauchsabgrenzungen in Höhe von 

~ in der Position 1.1.12 Sonstige U.msatzerlöse aus Netzentgelten hinzugerechnet. 

3.4.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2015 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.4.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2015 

Die· Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_ Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2015 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_ Gesamt Zeile 12 dargestellt. 
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Der Netzbetreiber hat eine Differenz der in der EOG enthaltenden Kosten für Messung und 

Messstellenbetrieb und den tatsächlich entstandenen Ist-Kosten auf Nachfrage mitgeteilt. 

Gleichzeitig hat er jedoch angegeben, dass sich eine Verringerung der Anzahl der Messstellen 

ergeben hat. Zur Erläuterung hat er die erfolgten Netzübergänge sowie inflationsbedingte 

Kostensteigerungen angegeben. Da dies aber in Anbetracht der deutlichen Verringerung der 

Messstellen unplausibel ist, kann die Differenz demnach gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 ARegV nicht 

berücksichtigt werden. 

3.5 Jahresdifferenz 2016 

3.5.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2016 

3.5.1.1 Zulässige Erlöse 2016 

Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2016 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_2016-1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage R2_2016­

1 Zelle 182 dargestellt. 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze fü r das Kalenderjahr 2016 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_2016-1 D12 und Zeile 56). 

Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten· nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2016 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_2016-1 1 64 dargestellt. 
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Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.5.1.2 Erzielbare Erlöse 2016 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2016 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.5.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2016 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1 _Gesamt Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.5.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2016 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage R1_ Gesamt 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.5.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2016 

Die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb inklusive der 

Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG werden in der Anlage R1_Gesamt Zeile 12 dargestellt. 

Der Netzbetreiber hat eine Differenz der in der EOG enthaltenden Kosten für Messung und 

Messstellenbetrieb und den tatsächlich entstandenen Ist-Kosten auf Nachfrage mitgeteilt. 

Gleichzeitig hat er jedoch angegeben, dass sich eine Verringerung der Anzahl der Messstellen 

ergeben hat. Zur Erläuterung hat er die erfolgten Netzübergänge sowie inflationsbedingte 

Kostensteigerungen angegeben. Da dies aber in Anbetracht der deutlichen Verringerung der 

Messstellen unplausibel ist, kann die Differenz demnach gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 ARegV nicht 

berücksichtigt werden. 

4 	 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2016 sind die entsprechenden 

Differenzen der Jahre 2012 bis 2016 zu berücksichtigen. Die Differenzen der Jahre 2012 bis 

2016 sind in der Anlage R1_Gesamt Zeile 014 - H14 dargestellt. Hat der Netzbetreiber in den 

Jahren 201 O und/oder 201 1 Mehrerlöse erzielt und von der optionalen Sonderlösung 

Gebrauch gemacht, ist zudem der entsprechende Anpassungsbetrag bei der Saldenbildung 
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zu berücksichtigen. Der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 201 O ist in der Zelle 

D22, der Anpassungsbetrag bei Mehrerlösen des Jahres 2011 ist in der Zelle E22 zu finden. 

Diese Jahresdifferenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. Der 

Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2016 ist in der Zelle H27 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß der Übergangsregelung in § 34 

Abs. 4 ARegV eine fünfjährige Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle D37-H37 

angegeben. 
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SWKiel Netz GmbH 

Rl Ermittlung der Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze 
Betriebsnummer 12001114 

Bestimmung der Jahrescflfferenz 
2012 2013 

Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 28.546.565,85 28.020.295,88 

erzielbare Erlöse 
22.572.061,23 24.978.737,29 

Erforderliche Inanspruchnahme tatsächlich entstandene Kosten 4.896.255,62 6.983.056,89 
vorgelagerter Netzebenen gemäß §11----------­- -------=::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AAegV in EOG enthaltene Ansätze 

2014 

29.683.569,26 

26.685.523,51 

8.252.956,83 

2015 

29.704.749,41 

29.626.893,88 

8.671.703,64 

2016 

27.896.577,36 

28.216.026,51 

8.071.958,49 

Volatile Kostenanteile gemäß §11 
Abs. 5 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Messung/ Messte!lenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung 

entstehende Kostenverä·nderun 

Sonstiges 

Jahressaldo der Einzeldifferenzen gern. Bundesnetzagentur 

gern. Antrag des Netzbetreibers 
Differenz 

sestlmmung_des ~~IJefuQ&S{CönJosaldos 
Vorjahressaldo (Ar:ifangsbestand) 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 

Betrag aus optionaler Sonderlösung 
Endbestand 

Mittelwert aus Anfangs- und Endbestand 
Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung des Saldos 

Gesamtsaldo nach Verzinsung 

Bestimmung der Annuität 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2016 

Verzinsung für das Jahr der Antragstellung 
Barwert (zu verteilender Betrag) 
Jährliche Annuität von 2018 bis 2022 

Netzbetrelberan­
gaben gem. Antrag 

VerteiJung 

Anpassungsbetrag St 

Sette 1 von 12 



Betdeti.llumm1r 120011 l 4 

R2 2012-1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur fUr das Kalenderjahr 2012 

Vtrl#lrtnsart Rtgelverfahren 

AutOlllQ•~veau gemaB § 6 Abs. 1 ARegV 29730 :iee,eoc 

Peutchelttttr lnvu tiöonszuschlag nach § 25 ARetj./ 111.120,06 ( 

e .... Jlhr(lll 2006 

Ell.d<nzwen (EW.J 82,20% 

VOlt>f...-pteitgeHmlfndh nadl § S AAegV des hllr" 2008 (VPIOI 101.6 

Vofb<1ucherp<ologou-• nach § 8AR~des Jlhr„ 2010 (VPll) 1oe.20 

J ahl 
Ver1eilungslak&or nac:li 
§ 16 Aba 1 ARegV (VI) 

V111<1i„0111lak!or nodl 
f 18Abe 2 AAegV 
llVl, lndllll 

GenerelMir a.eac.cw-1t11 
P<odU1<11YCltsllklor 
"4th§9 ARegV (PFij 

2009 0,10 1,2500% 

2010 0 .20 U1~% 

20 11 0.30 3.7971 % 

2012 0,40 6,0945llo 

Saldo~ Netz:ver... Safdo MH ~tzVtr•Oauemaft nicht bNlnllut.0.'9 Kostenanteile nach 111 Abs. 2 ARegV Wette aus BH1tjlhr t<ost.n ErWH 
Mnderungen (Kosten) lndwvngen (ErlöH) 

OfHtndi• Abn1lvn1-und VttgOtung&pftid'llen {Nr 1) 

Konu11lon11b1)6bM (Nr. 2} 

Berie1>11...,om (Nt 3) 

·--·-ahme-1- HolZtbenon (Nt. • ) 

gooelimllfll lmmef..,.molll'ahrnen „eh§ 23ARegV (Nr 6) 

AM._.,"11 dto Abzugabehgu nach f 23 1\l>s 2aAAegV 

tterbleJbendl KO&tien 8'°'111 nedt Abzug Wllloogspausd'lele (Nr 81) 

IHM> und tan. ertrag. erelnbar. zu Lohnzusacz„ i.nct Vttt0rgungtle._. (Mllcl'lluss vor 31 .1 Z..08) 
Nr. a 

Betiob•· und P111onlfrobt~keil (Nr. 10) 

Be-1uf'löut blldung, Wtltatblldung, Bttrfebskindertage.s9titl9"! (N', 1 t } 

pau.diollo~or 1nv„1llfonozu•cjilog noch SZS ~'IV (Nr. 12) 

Allllösung von 8•uk„ 1..,, u.d1Cl$Senl Netzanscnlossl<osltnbtlrtgan (Nr. 13) 

Surmno 
Saldo 

Oautrhaft nk ht beolnnuuba,..KOflen KAdnb 

Seldo.,. Netu•r·
vot.Ufe Kosteruintlllloe nactl t 11 Abs. 5 ARegV Kosl•n In VKO ErtöaeinVKO Ko.t.nlnVKt Er~lnVKt 

llndoruna"" (Ot>eroag) 

Kotten l'Or <i• Be1ch1ffung von Treibener~e 

Kosten 10r l..ottftuHtut•gen 

Oifrtrtftl dir volatHtn Ko5Wnanleile (VK.t • VK.O) 
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~lo!OO vor •-ousNoa„r- Sunwno'-.,. !00 - .... au1,,_ NotnorlndoNngon -._(Oblnrog) nach Neb:V«lndonlneon 

BMlnllJNbaror KOOlenMltll 1%1 

Be.9'n'-u11blrer Ko1tManloll J) 

V0<0bergehond n!dlt beelnlus1barer Kootenantoil (%) 

VOl'U.Mr;1hend nicht MtSnftuubanr Ko•tenan&eil JJ 

Nkht lbgtbauttrT„ dir beefnluttbMtn Kecten 

Jlhtlkho •orObotpMnd nicht i-lnnun....,u~~ nicht KAWlb 0 • (1 • VI) X KAl>,O .., beelnftuubatwt KG&b!nantel 

KAQoo,0 • KAdnb,O 

l · EWI 

l<Ab,O 

ew. 
KAvnb,O 

1 ·VI 

( 1 · VI) XKAl>,0 

Vl x l<Ab,O 

Jit,rllche 0t.ten.1nt.:U• vnb +Kb mtt VPI und PF 

l,0660 

O,OSOI! 0.0609 

llNPIO · PF1 22.rnuu n c 

JltwllcM Ko111Mnt.lo ...,.. +"II"m~VPlt und Pft •")"•Efl 

(llPIWPIO - Pfl) x Eft 

Qt o.ootl! o,ooEH o.ooc! 

Sahfo ~ A•auUon.ing•konto. (St) 

VIQ.VKO 

K•lenderjlhrllcho ErlOsobergrenze EO~ kPlenderjtihr1iCh 
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R2 2013-1 Nachrechnung der angepaBBten Erlösobergrenze durch die Bundesnotzagentur fOr das Kalenderjahr 2013 

Vufahrentalt R~erlWvon 

All1ganganlve11J 11tmlll f eAbo. 1AA.egV 26539519.~ t 

Paus~e!lerter lnves1ilklntl.U$dilag n1dl § 25 AAetjt/ 124.624,BU 

B_a<l1Jotv !lol 2010 

Elllzien?WHI (EW,) 90 42% 

Vt11'bras.11merpro-ugesan~lfnc11ni: nach§ 8 ARegV dK Jillht1s 2010 [\IPIOJ 100 

V_erbrnuohe111r••ouamdndo• noch S8 AA•gV du Jahret 201 1 jVPlt) 102,31 

.l""! 

2013 

Vtlldungalllmw nadl 
§ 18 Ab> 1 ARegV (Vt) 

0,20 

V~ta'<tcrnach 
S 18 Abo. 2 ARegV 
[Vl,lndlv] -·--­PtoduHvdlt.taktol' 

n•d1a9AR•oV (PFll 

1,5000% 

201' 0,.0 3,0225% 

2015 O,IO • ,5878% 

2016 O,IO 6,1364% 

2017 1.00 7,72M% 

Werte aus 8ash:;thr Kaaten 

Konz• •lonubg1ben (Hf 2) 

etbdCH"li'cheJnansprudinohme vOf'gelagertor Natz:eb111en (Nr. „) 

Au~&Ur\9 de s Ab1ugsbttr~.- riach S23 Abi 21 ARegV 

p111usoh11llettot Jiwe.-&~liontzuachhtg nech § 25 ARegV (Nr„ 12) 

Oaoertwlt nicht bMinftuubare Kost•n KAdttb 

K°''""lnVKO K osaen 1n VKt Ert6H Jn VKt 

Saldo aus Netzw.r­
llndotu._ (KOSlOn) 

SM4o aus rNl:rl•· 
l ndtM>gOn (Übertrog) 

Saklo aus Netiv.,.. 
llncleNngen (ErlöH ) 

vo!Olllo Koste-lenoeh f 11Abs. 8All"9\' 

Kotten Mr dit &e1ehaf~mg von Tttlb•nefg~ 



--

8~12001114 

GtHtntkOltOn ohne daUBrhlft nteht be9'nlluHbere Kottö(lsnte!t& 

O.N\llussb11et KoolerArnff ('Al 

BNlnlusabom K..-.. '1 

V0<Cbergehond nkilil beeln"*b•er KOll- ~I 

Volilbtrgehend-boelnllUssba,...K--11 J) 

Nicht llbgtbtulfr T„I der betln-on Kooton 

Abt ltbauoudar betlnftu&abartr ko1tenantttll 

J llhrlktlo vorilbergehend nicht boeinllunb.arer ugl nicht 
bannbN:tnftusstartft Kost.nant•U 

KAgeo,O • KAdnb,0 

1-ew. 

l<Awlb,0 

1-Vl 

(l · l/l)XAAl>,0 

VhKAb,0 

KAvrb,O +(1 •1111 • KAb,O 

~..-„EOO vot SaSdo 1H1t Hetzv.e-f'. summe (~•·EOG 
Nettvo<•ndetungen lndm.w.o<n {Obutrlg) Mth -ndo-

VorbrauclitrpHtftgtisamMdtx n1ch f 8 AAtgV VPI 

VPI 2010 (" VPIO) 

100,00 

VP12<111 

102,31 

StolgertJn9-V-.Udlerprelt~ bez<>vtn tufBulojolw VPtl/VPIO l,OXll 

kumollerter gener•l!er seklontl• Ptodul<tMU1>1oklor nad> § 9 AAll'IJ PFI 0,0150 0,0150 

Vtibr""clwprologeumlndft J Procill<lvlCAtsfl>ttoclvl1I (VPIWPIO) • FFI 1.ooa1 

Jahrticb. Kos-•nleile Kvnb • kb tnlt VPI und PF KAvnb O • h V. x KAb D x NPI O· Pft 18.471.135,70( 

(VPIWP10 • PFI) x !fl 

(KAvnb,O + ( 1 • \II) KKAb,O ) x (\/P!WPIO • PFI) x EF 

O•w'tttr 1t1""nt (Qta 

01 o.ootl! 0,00 •• O,OOEJ 

VKWKO 

S•thYefhalte die nleht v 
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SVW<iel ~GmbH 

R2 2014-1 Nachrechnung der angepassten Ertösobergrenze durch die Bundesnetz1gentur fllr das Kalenderjahr 2014 

Dat..n der Regulierungapttk>de J.ahresdeten 

V..W.­ Reg<lv.ml>!<n 

Au1g1ngsn1veau gemlß f 6 Abs 1AR*QV 2ll539S19,05t 

PN1"111ienor lll\l„•llo<>aZ!Js<hi"IJ nach i 25 AR~ O,OOC 

8-fallrlli) 2()10 

Elllzkntwert [EWJ 90,42% 

V~rpreisgesamdndu nach§ 1 Mtt<JV des Joll<n 2()10 (VPIOJ 100 

Ve<bl1...,„pr•l•oeum1IM°' nach f 8 ARegV d0$ J•hrn 2012 (VPitJ 104,10 

Jlhr VortdlutillSfaUornad! 
§ 16Ahs. I ARegV (Vl) 

Vorte11Jogslol<l0<'*'1 
§ 15.Al>J 2ARegV 
IM.lnclv) 

Gen«tfttsel<""1.I« 
PromilrtMLatstaktcw 
.,..h ' 9 AAeoV IPFll 

2()13 o~ 1,6000% 

2014 0,40 3,022514 

2015 D.60 •.~7.... 

2016 o.ao 6,1364% 

2017 1,00 7,n84% 

Sa.kkf M1S Nttner· aakfo aus Notrver· O.auerheft nicht ""1nut1bare kosten.tnt.ilo nach 1 11 Abs. 2 ARegV Werte aus 8a1isiahr ErlOH 
1nct.rvnger1 (Kosten) lnderuno•n (6rlOH) 

Of&er.llld!e Al><llhm„ und VergOllM1gap41idil•n (Nr 1) 

,,._, ...,,_.,,O ..-a<.tuldW!lMAIZ· -V-~.,,.telal 

Nr.9 

Seltltlbf. und Por.onalre11l36(}1<elt (Nr, 10) 

Aun6a.ung voo BallkostonzoaehOssenl Net:tanschluuko1l11nbtitragen (N1. 13} 

SMdo aua Netzver· volatile KoslenanteHe nach§ 11 Abs. aARegV Kosten In VKO !.r&6seinVKO Kosten In VKt !.döse In VKt 
lndonln94f' !O'*'•llll 

Differenz dir vola.tile:n Ko1tefu1·nteikl (VKt • VKO, 



--- Belrlebanl.l!flmer l200111• 

Gesamlltoettn ohne daue.lhefl nloh1be.e!n&lttbl.r• KostenanteJle 

eee1nn...-w t<ooienanld ~I 

eemeuuo...Kostenanr.IJl 

VOl1lbergehtnd nloht bemltMbarar Ko.tenanttB 1%1 

VMlber~hlndnk ht O..lnf1'1nbu w Ko•~antait J] 

ttitt obgoboulo< Tel dor bo--Kost... 

KAgu,O • KAdhb,O 

1·EW. 

KAIMb,O 

1-11\ 

(1 •VI) XKAb,0 

lllxKAb,O 

KAvnb,O +(1 - VI) r KAl>,O 

A.,_...EOO •or Salcloaus Nm...,. - (• n­ "' EOO 
Nelzv•rlndeM19tn lndlN'l90ft (0bor1"'9) ..ch Notrvortlndotungm 

Verl>..,<h"1'rol•11•„- noch f e AA•<JI 

5'9iigenJng d• VllbtalJCtief1Jr•11gHamiidex beto,.,, euf Basftj1hr 

kumuMtt1•' gonore!ler a&ktoroltr Produltttvtttl'lfllktor nad'i t 9 AAegV 

Virl>leucho11>r••oe•amlndu J. Produl<1Mtlbl«1ochritt 

Jahrfiche Kos~iloKvnb • Kb mil VP1 und PF 

\/PI 

VPlt/\/PfO 

PFI 

(\/PIWPIO) - Pfl 

KA»nb.O • \. vnxl<Ab.O) a NOllNPlO-PRl 

(llPIWPIO • PfO r EF1 

Jlihrlfch• K• •"'"""""'' "vnb" • "b" mltVPll und Pft •owle ! Ft (KAvnb,O + ( 1 • VI) x KAb,O) x (\/PIWPIO • PF1) x E 

VPI 2010 {• VPIO) Vl'1~i2 

100,00 104,10 

1,0410 

0,0302 0.0302 

1,0108 

19.151.7'° IH 

0111n:od1§4, § 10 EFl 

O.OOEUo.oofl 

Verlnderung dot v.Uten Koalonlnleile (\/Kt-VKO) 

SondenachYerheh 

Sac:hver„•rt.e die nitflt von dtr Rn lhm.cn forme- .rt.nst werden 

EO!. kalend8fjAhr11ch 
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R2 2016·1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzag"ntur für dH Kalenderjahr 2016 

Oaton der Regu1Mrung1periode 

Verfll'lr.mW1 RfOl!verlolnn 

Au1g1ngonl\leau gemaß 16Abs. 1 ARegV 1$ 539.519.~ € 

PauadiEerter kwes•knnulchlag nadl t 2$ AAegV 0.00 € 

e„11Jlh•l~I 2010 

E"zlenzwtrt (EW.J 90,42% 

Verbrtuchllfpfelsguamtndex naeh § SARe;V dn Jahres 2010 [VPIO) 100 

Vn1ucherprei-amdndeJ< nocn f 8 AA•# des Johrff 2013 (VPIQ !05,70 

.lllw V-;sb-nadl 
118-IAAegV (Vt) 

VerteilunGOr.l<lor Mch 
f 16Ak2AAogV 
(Vt. incfvl 

G«!Mtltf Mkfonller 
Produbv'w.to­
nach 19AAerN IPFll 

2013 0,20 1,5-000% 

2014 0,,0 3.<lm% 

201~ Q.60 4,5678% 

2015 0,80 8 ,1 364% 

2017 1,00 7,7284% 

S•kfo IU& NM:z"•r· SMdo aus Nt t&Vtr•
W.N aus Bnitjlht ...-.nam (Koatenl andetungen (~r!OH) 

8ttrlt1bttteuem (Nr, 3) 

gentll!rlgle--..,tmtenoiwnennecllf 2lAA•</>I (Nr 6) 

Aull01ung d„ Ab2\lgtllev1ge1 nach§2! Abo 2& AA1gV 

C.bloD undlilrilllerng Vor-. ;zu~undVOB«_-..-v0<3112.08)..... 
Belrftbl· '"'dP...onolrtlltldgktll (Nr. 10) 

Bcn.r„u1bldung, W&ll<llllldung. Beltltb1ldndtnageHl1lttcn (Nr 11) 

0autm1ft nichl: boeinftuubwe Kosten K.Adnb 

woial,Ue KostwlllfMjJe nach 11 t Abs. 1 ARegV 

Kotten 10r dJo Besct\lflmg von Treibenergie 

Kotteh fOr t.Mlfluuzuu.g4U1 

Oitterenz dir volatu.rt t<oltenanteilt (Vt<.t • VKO) 

Angepa1.1te EOO vor Saldo aus Netzv•r- Summe(-..pn.Ht EOOWerte.,.aasllojllhr 
Nt1Z•-Nng1<1 ......_10"""'"9) nadl loltlZv.,........_n 


Ouamtko11en oMe deuerh1ft nicht beelnlu1abere Ko&tenantelie l<Ajjo>,O • l<AMb,O 

1·EWa 

BeelnftUlll>arlf Kosltnanleil " KAl>,O 

VOIObetgthlf!d nicht bednttuasbare' Ko1t1n1n~lt (%) EWo 

Kklnb,O 

1· 111 

(1 -VI)> KAb,O 

Vtx.K>J:>,O 

l<AWlb,0 • (1 • \IQ x KAb,O 

Verbrwuchtrprels !l"••mllndox (VPI} und Produkll•ilAbl•lrtor (PF) 

\/'PI 2010 (• VPJO) VPl201> 

V..W-~nech§9AAagV VP1 100,00 105.70 

stefgtftll'ig dts Verbrauc:httprellguamlndex bezogen euf8alt)1'1r VPll/\IPIO 1,0570 

kilimJ~trtor geMrel!er seJctortltt ProdukffvttOtfltktor nac.h S9 AAogV Pf'I 0,007 0,0457 

Ve<b!lllChorprt!sgaamlln<ltx J. Produ~~tl'°'11d't!l (VPtWPIO) • PFI 1,0113 

18.7H.31'.00 €Jjhrtkhe Xoshmant•H• K"l\b + Kb mil VPI und PF KAvr\bO_. 1·"' xKAb,ou WP10 · Pf'n 

=~ng.s trag auf Grund 111 n.n ErwtlW'unga lrlof'I n1t:h t •~ 1 10 Ef1 0,00 0.00 O.OOf 
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0 1 0,00€ 1! a.oo ED o.oot! 

JIMlohe Ko•l"'1•nloUe •vnb" + "b" m~VPtt und Pfl sowlo Ut (KAvr.b,O +( 1 · VI) x t<l\b,O) x (VP1W?IO • PFQ x EF 

o.oul 

Vl\l·VKO •• 
EO< • KAdr1b,1'jKAvnb,0 • ( 1 • Vt) x t<Ab,O) x 
 11
PIWPIO· PF x: EF + t • VKt- Vl<O• St 

Sno v•n · tel dlonicht von der tormol ~1f11satw~1den 11 
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5~NettGf'l'lbH 

R2 2016-1 Nachrechnung der 1ngepaaaten Erlösobergrenze durch die Bundesnetzagentur für das Kalenderj1hr 2016 

Betrtebuteucm {Nr 3} 

verblollH!ndt Komn Blogn ntch AbllJ9 Wtlliungapausdlale (Nr. 8a) 

bebte IMMi UKINertiag ttelnbat zu Lohn.lUHtl· und Versor 
Nr 

Serie.,._ und Penionelrttttllfgblt (Nr t0) 

S aldo aü1 Netzvet• 
llndo<Ungon (Kosten) 

Pr-r.­

a.tdo au:s Netzver• 
lndeNngon (ErlOH) 

vemrvenurt Rtgo!Vorfahren 

Au1gongtme"" o•mllll f e Abo. 1 AAe;V ~.539.5 19,05€ 

Pouod!oll..., lnvnl~lag noch§ 2$ ARogV o.ooc 

8n•Jlllr(Oi 2010 

EmzloMNOrt(EWJ 90,42'11 

Vt1rlnUchmprelsooHmli1dtr nach § 8 AA.eoV cft• Jahres 201 o IVPfO] 100 

Vorbt1udlorprelaguamlinct.l nocll § 8 AAogV dH JolJres 2014 (VPll) 106,60 

.,... Vontlbl115laldol lladl 
f 19Aba.1 AAe<JV (VI) 

V~s-nach 
f 16- 2AAogV 
IM lndvl 

Genertlfer MldoraleJ 

noch f 9 N!N<llCPFll 

2013 0,20 1.5000% 

201 4 G,40 3.~ 

2015 0,60 •. ~78% 

2018 0,80 e.1384% 

2017 1,00 1.nB4% 

•ololh Kos-le nech f 11Abs.1 ARogl/ 

Oif'teron1 d•r vo.fatilen Ko1ttrwmt..Ue (VK• • VKO} 

Angepu.t:te EOO vor a.atdo .,.Nieb:Mf· SunwM (•ngepassle EOO 
Netzve,...,.rungen lnderungen (Oti.rtr.g> n.ch Nttzver'lnderungen 

Gesan)lko•ten oMe dOtJtltlall nicht t:eein~ualbart Kostenanteil• 

s.ttintunti.rer KosttnM•I '1 

V010bt1g.eMnd nld u bfflnluHbarer KottfH"ltn111 (%) 

KAQ„.o. KAmb.O 

Vorilbugehond nicht boelnllunbaror Koslt-il '1 l<Avnb ,O 

Jhfiche v~nicht bMiftOussbaRt agl nicht 
baMn be„nf'luubaren K~ 

1-ew. 

KAl>.O 

EW. 

1·VI 

(1 • VQ • K.tb,0 

llh KAl>,O 

KA.,.,.,,O + (1 • llll • IW>.0 

Verbnwchorpr.isgeumdndu (VF't) und ProduktMtitstaktot' (PF) 

VPI 201U \ " V" IU) VJ"I 2014 

VtrbtMl<ll.,,,.•llgeeon~nd„ oach f 8 AA•t>/ \IP1 100,00 106.60 

Steig«ung dn Ve:brauc:httpre11gtsam5ndcnr be~gen auf8...,1,l;lhr \IP11/ VPIO l,0660 

kumulierter genorolltf aekt0<1ler Procll1<1Mu111fol<1"' nach§ 9 ARegV Pf1 0,0014 0,0614 

Verl>rou<horpre!sQe$amllndox / ProdukMJll/ortsohl• (VPlt/111'\0) • PFt 1,0046 

Jlhtfkhe t<o1leNntttll Kmb • kb mit VPI und Pf KMnbO• , . vn vKAb O J; INPIO -PFU 1a.zau11ou 

0.00 0,00 E 
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~12001t1• 

ltolelion!erung (\IPIWPIO • PFQ 1 El'I 

Jlihrtlcho l(o-Wlo"•nb". "b" „~VPMund Pn .-m (l<A.•i».o •( l · \ll)JIW>,O)• (VPIWPIO ·Pfi) . EF 1t.21U57,0H 

-(QQ 

flu· und AMehllß! l!lu( de &16ijbergrenze11ach § 19AReqV o.ootl o.ooEI! 0.00 ~1 

1ttlln~1'\Jtl d1nvol.nllt"Kct.ttn11ntcll1nach 1ilUll 5AR W 

EQI • l<A4!b) -{KAvob.O • l 1 • \11) • KAl>,O) x 
D·PFr • er. Qt•VKl · VKO•S! 

Stchvi:lrhalte ti11 nicht VOl'J det R 
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SWKiel Netz GmbH Betriebsnummer 12001114 

~3 Bestimmung der erzielbaren Erlöse 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 


1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 


1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 


1.1.3 Abrechnung 


1.1.4 Messung 


1.1.5 Messstellenbetrieb 


1.1.6 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 


1.1.7 Vertragsstrafen 


1.1.8 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 


1.1.9 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 


1.1.10 Weitere Erlöse 


1.1.11 Konzessionsabgaben 


1.1.12 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 


= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.11) 

+ Unterverprobung 

= Erzielbare Erlöse 22.572.061,23 24.978.737,29 26.685.523,51 29.626.893,88 28.216.026,51 
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